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§ 21 StbV
 StbV - Staatsbürgerschaftsverordnung 1985

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 22.07.2022

Ist nachgewiesen, daß die zu verzeichnende Person die Staatsbürgerschaft besitzt, nicht aber, wodurch sie diese

erworben hat, so genügt es, wenn weitere nach § 18 erforderliche Feststellungen nicht ohne größeren

Verwaltungsaufwand getro3en werden können, in der Staatsbürgerschaftsevidenz die Umstände und Unterlagen

festzuhalten, durch welche dieser Nachweis erbracht worden ist.
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